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Diese Information enthält eine Auswahl
von Regelungen für sicheres Arbeiten an
Bahnanlagen im Gleisbereich von Eisen-
bahnen, insbesondere für sicheres Ver-
halten im Bereich von Gleisen.

Die enthaltenen Festlegungen sind nicht
abschließend dargestellt, weiter gehende
Regelungen können den entsprechenden
fachspezifischen Unfallverhütungsvor-
schriften, Merkblättern, Regeln für Sicher-
heit und Gesundheitsschutz und Normen
entnommen werden.

Diese Information erläutert insbesondere
die Unfallverhütungsvorschrift „Arbeiten
im Bereich von Gleisen“ (GUV-V D 33, bis-
her GUV 5.7) und die Regeln für Sicher-
heit und Gesundheitsschutz „Sicherungs-
maßnahmen bei Arbeiten im Gleisbereich
von Eisenbahnen“ (GUV-R 2150, bisher
GUV 15.2).

Die in dieser Information enthaltenen
Festlegungen richten sich an Unterneh-
mer und Versicherte. Den Unternehmern
und Vorgesetzten sollen sie eine Arbeits-
hilfe sein, wie die Sicherheit und der Ge-
sundheitsschutz der Versicherten bei die-
sen Tätigkeiten erreicht werden können,
z.B. als Grundlage für die Unterweisung.
Die Versicherten sollen anhand der Rege-
lungen die Gefahren bei ihren Tätigkeiten
besser erkennen und Unfälle durch
sicherheitsbewusstes Verhalten vermei-
den.
Versicherte im Sinne dieser Information
sind Beschäftigte der Unternehmen, für
die die Eisenbahn-Unfallkasse zuständig

ist und die Arbeiten an Bahnanlagen im
Gleisbereich von Eisenbahnen ausführen.

Falls weitere Fragen zu Unfallverhütungs-
vorschriften bzw. zur Arbeitssicherheit
bestehen, so wenden Sie sich bitte an
Ihren Vorgesetzten, Ihre Fachkraft für
Arbeitssicherheit, Ihren Betriebsarzt oder
an Ihren Sicherheitsbeauftragten.

Die in dieser Information enthaltenen
technischen Lösungen schließen andere,
mindestens ebenso sichere Lösungen
nicht aus, die auch in technischen Regeln
anderer Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Union oder anderer Vertrags-
staaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum ihren
Niederschlag gefunden haben können.

1 Vorbemerkung
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Die Regelungen dieser Information finden
Anwendung bei Arbeiten an Bahnanlagen
im Gleisbereich von Eisenbahnen. Sie die-
nen dem Schutz der Versicherten.

Im Sinne dieser Information werden fol-
gende Begriffe bestimmt:

Gleisbereich ist der von bewegten Schie-
nenfahrzeugen in Anspruch genommene
Raum sowie der Raum unter, neben oder
über Gleisen, in dem Versicherte durch
bewegte Schienenfahrzeuge gefährdet
werden können. Zum Gleisbereich gehört
bei elektrisch betriebenen Bahnen auch
der Bereich der Fahrleitungsanlagen mit
den davon zusätzlich ausgehenden
Gefahren des elektrischen Stromes.

Arbeiten an Bahnanlagen im

Gleisbereich sind alle Tätigkeiten, die zur
Errichtung, Instandhaltung, Änderung
und Beseitigung dieser Anlagen durchge-
führt werden, einschließlich der damit zu-
sammenhängenden Tätigkeiten, wie z.B.
Lerngänge, Streckenbegehungen,
Besichtigungs- und Kontrolltätigkeiten,
sowie das Beseitigen von Unfallfolgen.
Ebenfalls zu den Arbeiten an Bahn-
anlagen im Gleisbereich im Sinne dieser
Information gehören die Arbeiten an oder
neben Bahnanlagen, die zwar nicht un-
mittelbar im Gleisbereich ausgeführt wer-
den, die jedoch in direktem Zusammen-
hang mit diesen Arbeiten stehen und bei
denen ein unbeabsichtigtes Hinein-
geraten in den Gleisbereich nicht ausge-
schlossen werden kann, z.B. bei Gerüst-
arbeiten an Brückenwiderlagern,
Landschaftspflegearbeiten.

2 Anwendungsbereich 3 Begriffs-
bestimmungen
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Sicherheitsraum ist der Raum für den
Aufenthalt von Personen, der sich an den
Gleisbereich anschließt.

Vorgesetzter ist der Unternehmer  selbst
oder eine von ihm eingesetzte Person.
Der Vorgesetzte nimmt Aufgaben war, die
ihm der Unternehmer aus seinem Zustän-
digkeits- und Verantwortungsbereich
zugewiesen hat. Er ist für diesen Bereich
zuständig und hat Weisungsbefugnis. 
Er ist deshalb auch für die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz der ihm unter-
stellten Versicherten verantwortlich.
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4.1 Sicheres Verhalten

Betreten Sie den Gleisbereich nur, wenn
es zur Erfüllung Ihrer Aufgaben notwen-
dig ist.

Achten Sie darauf, dass die zu Ihrer
Sicherheit vorgesehenen Maßnahmen vor
Aufnahme Ihrer Tätigkeit durchgeführt
worden sind.

Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Vor-
gesetzten bezüglich der Sicherheit und
des Gesundheitsschutzes.

Einrichtungen und Arbeitsmittel dürfen
Sie nur zu dem Zweck benutzen, zu dem
sie bestimmt sind.

Beachten Sie, dass Sie nur dann zum
selbstständigen Bedienen und Instand-
halten von Maschinen, Geräten und Fahr-
zeugen berechtigt sind, wenn Sie ent-
sprechend unterwiesen und beauftragt
sind.

Entdecken Sie Gefahren oder Unfall-
quellen, z.B. schadhafte Arbeits- oder
Betriebsmittel, beseitigen Sie diese Män-
gel sofort oder – sofern Sie dazu nicht
berechtigt oder nicht in der Lage sind –
informieren Sie Ihren Vorgesetzten.

Erkennen Sie eine Gefahr für Andere, die
diese selbst noch nicht erkannt haben
bzw. nicht erkennen können, so warnen
Sie diese unverzüglich, ohne sich selbst
dabei in Gefahr zu begeben.

Unfälle werden verursacht und sind kein
Schicksal. Sie haben immer eine
Ursachenkette. Bereits das Erkennen und
Beseitigen einer Ursache kann einen Un-
fall verhindern.

Arbeiten an Bahnanlagen im Gleisbereich
erfordern ständige Wachsamkeit und
volle Konzentration.

Die größte Gefahr bei der täglichen Arbeit
ist die Routine. Vergewissern Sie sich
deshalb regelmäßig über die genannten
Festlegungen für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz in diesem Merkblatt. Weitere
Hinweise können Sie den entsprechenden
Betriebsanweisungen entnehmen.

Bei Ihren Tätigkeiten kann es vorkom-
men, dass Sie sich in der Nähe von Bau-
maschinen, Krane usw. aufhalten müs-
sen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht in
deren Fahr- und Arbeitsbereich gelangen.

4.2 Innerbetriebliche
Verkehrswege

Innerbetriebliche Verkehrswege dienen
dazu, Gebäude, Betriebsanlagen oder
Arbeitsplätze sicher zu erreichen.

Benutzen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit
immer diese Verkehrswege, auch dann,
wenn Sie es eilig haben.

Bequemlichkeit führt zu einem Mangel an
Sicherheit und erhöht somit die Unfall-
gefahr.

4 Allgemeine Regelungen für den Arbeitsbereich
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Bei schlechter Witterung, z.B. bei Schnee,
Eisglätte, Regen oder Nebel, ist erhöhte
Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten.

4.3 Erste Hilfe

Zur Ersten Hilfe sind für Sie folgende In-
formationen wichtig:

● Namen der Ersthelfer sowie deren
Erreichbarkeit,

● Orte und Bedienung von Melde-
einrichtungen zur Weitergabe von
wichtigen Informationen und zum
Herbeirufen der notwendigen Hilfe,

● Aufbewahrungsorte für Erste-Hilfe-
Material, z.B. Verbandkästen, sowie
von Rettungsgeräten und Rettungs-
transportmitteln,

● Standorte von Sanitätsräumen,
soweit vorhanden,

● Orte der Aushänge mit Angabe wich-
tiger Daten und Telefonnummern für
den Notfall.

In Ihrem eigenen Interesse sind alle Ver-
letzungen, auch wenn Ihnen diese bedeu-
tungslos erscheinen, Ihrem Vorgesetzten
zu melden. Lassen Sie jede Erste-Hilfe-
Leistung aufzeichnen, z.B. im Verband-
buch.

Rettungszeichen E06
Erste Hilfe

4.4 Brandschutz

Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Vor-
gesetzten bezüglich des Brandschutzes.
Durch Ihr sicherheitsgerechtes Verhalten
können Sie die Maßnahmen zur Ver-
hütung von Bränden und Explosionen
unterstützen.

Zum Brandschutz sind für Sie folgende
Informationen wichtig:

● Orte, an denen Feuerlöscheinrichtun-
gen vorhanden sind,

● Kenntnisse über die Handhabung von
Feuerlöscheinrichtungen,

● Orte der Aushänge mit Angabe wichti-
ger Daten und Telefonnummern für
den Notfall, z.B. Feuerwehr-Notruf-
Zentrale: 112,

● Rettungswege.

Brandschutzzeichen F04
Feuerlöschgerät
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5.1 Beginnen Sie keine neue Tätigkeit
ohne gründliche Unterweisung.

Bevor Sie den Gleisbereich betreten,
müssen Sie über die vorgesehenen
Sicherungsmaßnahmen unterwiesen
worden sein.

5.2 Schätzen Sie kritisch Ihre körper-

liche Verfassung ein, z.B. Krankheit,
Müdigkeit. Haben Sie Alkohol oder ande-
re berauschende Mittel eingenommen,
z.B. Drogen, dürfen Sie Ihre Tätigkeit
nicht beginnen. Dies gilt auch für Medi-
kamente, die die Verkehrstüchtigkeit be-
einträchtigen.

5.3 Bei Arbeiten an Bahnanlagen ist 
die zur Verfügung gestellte Persönliche

Schutzausrüstung (PSA) zu verwenden,
bestehend z.B. aus Kopfschutz, Gehör-
schutz, Handschutz, Fußschutz sowie
Warnkleidung.
Ihre Kleidung muss eng anliegen und ge-
schlossen getragen werden, z.B. Knopf-
leisten, Klettverschlüsse sind stets zu
schließen. Achten Sie darauf, dass die
Ihnen zur Verfügung gestellte Persönliche
Schutzausrüstung in ordnungsgemäßem
Zustand ist.

Gebotszeichen M02 Gebotszeichen M03
Schutzhelm benutzen Gehörschutz benutzen

Gebotszeichen M05 Gebotszeichen M06
Fußschutz benutzen Schutzhandschuhe

benutzen

5.4 Schmuckstücke und ähnliche

Gegenstände dürfen Sie beim Arbeiten
nur tragen, wenn diese nicht zu einer
Gefährdung führen können, z.B. durch
hängen bleiben. Bei Arbeiten an rotieren-
den Maschinenteilen sind Schmuckstücke
und ähnliche Gegenstände abzulegen.
Lange Haare sind stets mittels eines
Haarnetzes oder Ähnlichem zu schützen.

5 Allgemeine Regelungen vor Arbeitsbeginn
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5.5 Ohrenschutz (gegen Kälte) darf die
Aufnahme von Warnsignalen und betrieb-
lichen Informationen nicht beeinträch-
tigen.

5.6 Wenn an einer Arbeitsstelle ver-
schiedene Tätigkeiten ausgeführt wer-
den, die zu einer gegenseitigen Gefähr-

dung führen können, dürfen Sie mit Ihrer
Arbeit erst beginnen, wenn eine Abstim-
mung erfolgt ist und eine Gefährdung
anderer ausgeschlossen ist.
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6.1 Schutz gegen Gefahren 
aus dem Bahnbetrieb

Bei Ihrer täglichen Arbeit im Gleisbereich
führen Sie eine sehr verantwortungsvolle
Tätigkeit aus, die viel Wissen und
Können, vor allem aber umsichtiges Ver-
halten erfordert. Sie kennen die Gefah-
ren, die vom Bahnbetrieb ausgehen, und
Sie wissen, dass man diese Gefahren
niemals unterschätzen darf, auch nicht 
in hektischen Situationen, denn:

● Schienenfahrzeuge können nicht aus-
weichen,

● hohe Geschwindigkeiten bedeuten
kurze Zeiten für die Annäherung der
Schienenfahrzeuge, lange Bremswege
und eine starke Sogwirkung.

Bevor Sie den Gleisbereich betreten,
müssen Sie über die für Sie in jedem Ein-
zelfall getroffenen bzw. zu treffenden

Sicherungsmaßnahmen unterwiesen sein.
Diese Unterweisung erhalten Sie von
Ihrem Vorgesetzten bzw. als Sicherungs-
posten von der Sicherungsaufsicht. Die
Unterweisung beinhaltet auch Angaben
über die örtlichen und betrieblichen
Verhältnisse, die Ausdehnung des Gleis-
bereichs, die Ausdehnung des gesicher-
ten Bereiches, aufzusuchende Sicher-
heitsräume, Wege zu und von der
Arbeitsstelle.

Für Ihre Sicherheit im Gleisbereich gibt 
es verschiedene Möglichkeiten der Siche-
rung:

● Sicherungsmaßnahmen, z.B. Gleis-
sperrung, Feste Absperrung, Automa-
tische Warnsysteme (AWS), Siche-
rungsposten,

● Selbstsicherung, wenn die Vorausset-
zungen hierfür erfüllt sind.

Welche Maßnahme im Einzelfall anzuwen-
den ist, teilt Ihnen Ihr Vorgesetzter oder
die Sicherungsaufsicht mit.

Mit den Arbeiten im Gleisbereich dürfen
Sie erst beginnen, wenn Ihr Vorgesetzter
Ihnen hierzu den Auftrag erteilt hat. Vor-
her dürfen Sie den Gleisbereich nicht
betreten.

6.2 Arbeiten im gesperrten Gleis

Bei Arbeiten in einem gesperrten Gleis
werden Sie vor Beginn der Arbeiten von
Ihrem Vorgesetzen darüber unterwiesen,

6 Festlegungen zum Verhalten im Gleisbereich
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welche Sicherungsmaßnahmen bei Ran-
gier- bzw. Sperrfahrten einschließlich
Baumaschinen vorgesehen sind.

Falls vor diesen Fahrten nicht gewarnt
wird und Sie erkennen, dass sich solche
Fahrten nähern, müssen Sie sofort den
Sicherheitsraum aufsuchen.

Verlassen Sie sich nicht nur auf Achtungs-
signale der Rangier- bzw. Sperrfahrten.

Achten Sie auch beim Betreten von
gesperrten Gleisen stets auf sich nähern-
de Fahrten.

Betreten Sie nicht die Gleisbereiche von
Nachbargleisen.

6.3 Sicherung durch 
Feste Absperrung/
Sichtbare Abgrenzung

Feste Absperrungen sollen Personen am
unbeabsichtigten Betreten eines Gleis-
bereichs hindern. Deshalb dürfen Sie
Feste Absperrungen nicht übersteigen.

Sichtbare Abgrenzungen, z.B. Leinen, Ket-
ten, sind keine eigenständigen
Sicherungsmaßnahmen. Sie kennzeich-
nen Bereiche, in denen Sie durch Fahrten
gefährdet werden können.
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6.4 Sicherung durch Automa-
tische Warnsysteme (AWS);
Sicherung durch
Sicherungsposten

Die Besonderheiten sowie die erforder-
lichen Verhaltensweisen beim Einsatz der
unterschiedlichen AWS sind in den
Betriebsanweisungen festgelegt.

Beginnen Sie mit Ihrer Tätigkeit erst,
nachdem Sie von Ihrem Vorgesetzten
über die Bedeutung der Warnsignale 
und über das erforderliche Verhalten
unterwiesen worden sind.

Befolgen Sie die Warnsignale unverzüg-
lich (siehe Seite 16).

Achten Sie darauf, dass Sie die akusti-
schen und optischen Warnsignale bei der
Durchführung der Wahrnehmbarkeitspro-
be (Hör- und Sichtprobe) und auch an-
schließend während der Arbeit einwand-
frei wahrnehmen. Benutzen Sie den

vorgeschriebenen und zur Verfügung
gestellten Gehörschutz.

Hat der Vorgesetzte entschieden, dass
Sie sich ausnahmsweise während der
Wahrnehmbarkeitsprobe, bei der Maschi-
nen unter Volllast laufen, im Gleisbereich
aufhalten müssen, so beachten Sie auch
die Handzeichen der Sicherungsposten.

Können Sie während der Arbeit die aku-
stischen Warnsignale von Ihrem Arbeits-
platz aus nicht mehr deutlich wahrneh-
men, z.B. durch neu hinzugekommene
Lärmquellen, oder können optische Warn-
signale nicht mehr wahrgenommen wer-
den, so müssen Sie die Arbeit sofort
einstellen, den Sicherheitsraum auf-
suchen und Ihren Vorgesetzten bzw. die
Sicherungsaufsicht verständigen.
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Rottenwarnsignale (Ro)

Rottenwarnsignale geben den im Gleis oder in dessen  Nähe beschäftigten Perso-
nen Weisungen über ihr Verhalten bei Annäherung von Fahrzeugen.

Die Signale werden mit dem Mehrklangsignalhorn oder Tyfon gegeben und sind
auch zu befolgen, wenn sie nur in einer Tonlage gehört werden. Sie haben folgen-
de Bedeutung:

Signal Ro 1

Vorsicht! Im Nachbargleis nähern sich Fahrzeuge

Mit dem Horn ein langer Ton als Mischklang aus zwei verschieden hohen Tönen.

Signal Ro 2

Arbeitsgleise räumen

Mit dem Horn zwei lange Töne nacheinander in verschiedener Tonlage.

Signal Ro 3

Arbeitsgleise schnellstens räumen

Mit dem Horn mindestens fünfmal je zwei kurze Töne nacheinander in verschie-
dener Tonlage.

Signal Ro 4 – Fahnenschild –

Kennzeichnung der Gleisseite, nach der beim 

Ertönen der Rottenwarnsignale Ro 2 und Ro 3 

die Arbeitsgleise zu räumen sind.

Ein weißes Fahnenschild mit schwarzem Rand.
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Bestehen Zweifel, ob Sie nach einer Fahrt
den Gleisbereich wieder betreten dürfen,
so informieren Sie sich bei Ihrem Vorge-
setzten oder beim Sicherungsposten.

Wenn Sie eine gesicherte Arbeitsstelle
verlassen, z.B. zum Werkzeugholen, so
betreten Sie nach Rückkehr den Gleisbe-
reich erst dann, wenn Sie sich davon
überzeugt haben, dass sich keine Fahrt
nähert.

Verständigen Sie Ihren Vorgesetzten,
wenn Sie sich von der gesicherten
Arbeitsstelle entfernen. Sie haben dann
selbst für Ihre Sicherheit zu sorgen.

Wählen Sie nach dem Heraustreten aus
dem Gleisbereich einen sicheren Standort
und beobachten Sie die Fahrt.

Verlassen Sie den Gleisbereich nur zu der
festgelegten, gefahrfreien Seite. Beach-
ten Sie ggf. das Signal Ro 4
(Fahnenschild).

Legen Sie beim Verlassen des
Gleisbereichs Werkzeuge, Geräte,
Baustoffe und Bauteile so ab, dass diese
nicht in den lichten Raum des Arbeits-
oder Nachbargleises hineinragen und
auch nicht durch Sog oder Erschütterun-
gen der Schienenfahrzeuge in ihrer Lage
verändert werden können.

6.5 Bestimmungen für 
Sicherungsposten

Als Sicherungsposten haben Sie Perso-
nen vor sich nähernden Fahrten zu war-
nen und darauf zu achten, dass die
Warnsignale befolgt werden. Von Ihrem
Verhalten hängt das Leben und die Ge-
sundheit aller Personen an der Arbeits-
stelle ab. Beachten Sie deshalb folgende
Punkte:

● Befolgen Sie die Anweisungen der
Sicherungsaufsicht.

● Nehmen Sie Ihren zugewiesenen
Standort ein und verlassen Sie ihn
nicht eigenmächtig.

● Sie dürfen nur die von der Siche-
rungsaufsicht festgelegten Warnsig-
nale geben.

● Achten Sie darauf, dass Sie nicht
selbst in den Gleisbereich geraten.

● Lassen Sie sich nicht durch Gesprä-
che oder durch das Umfeld ablenken.
Beobachten Sie ständig den Beginn
bzw. den für Sie einsehbaren Bereich
der Annäherungsstrecke. Sie müssen
jederzeit mit der Annäherung von
Fahrten rechnen.
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● Fordern Sie bei Einschränkung der
Sicht zum sofortigen Räumen des
Gleisbereichs auf und verständigen
Sie anschließend die Sicherungsauf-
sicht. Bei Arbeiten in einem gesperr-
ten Innengleis können abweichende
Regelungen getroffen sein.

● Während Ihrer Sicherungstätigkeit
dürfen Sie nicht mitarbeiten, auch
nicht gelegentlich.

● Führen Sie Ihre Ausrüstungsgegen-
stände einsatzbereit bei sich. Hierzu
gehören z.B.:

– Signalfahne,
– Mehrklangsignalhorn,
– bei Dunkelheit sowie in Tunneln

eine rot abblendbare Hand-
leuchte,

– Ausweis für Sicherungsposten,
sowie bei Bedarf:
– elektrischer Warnsignalgeber,
– Tyfon,

– Werkzeug zum Wechseln von
Druckgasflaschen.

● Sorgen Sie für die ständige Funktions-
fähigkeit Ihrer Warnmittel.

● Wiederholen Sie nach längeren Pau-
sen die Funktionsprüfung.

● Schützen Sie Ihr Mehrklangsignalhorn
vor Kälte und Frost, sowie beim Ein-
satz eines Tyfons die Druckgasflasche
vor starker Hitze. Treffen Sie die erfor-
derlichen Maßnahmen vor Aufnahme
der Sicherungstätigkeit.

● Geben Sie die Warnsignale rechtzeitig
und richtig.

● Achten Sie darauf, ob die Personen
die Warnsignale unverzüglich befol-
gen.

● Geben Sie bei unmittelbar drohender
Gefahr sofort das Warnsignal Ro 3
(Arbeitsgleise schnellstens räumen)

und versuchen Sie ggf. die Fahrt
anzuhalten. Bei Arbeiten in einem
gesperrten Innengleis können abwei-
chende Regelungen getroffen sein.

● Geben Sie ein empfangenes Warnsi-
gnal sofort weiter und bestätigen Sie
dies durch das vereinbarte Hand-
zeichen, z.B. durch das Heben einer
Hand oder bei Dunkelheit durch ein
weißes Lichtzeichen.

● Stellen Sie fest, dass die Sicht- oder
Hörverbindung zu Ihren benachbarten
Sicherungsposten oder die Sicht auf
die Fahrten am Beginn der Annähe-
rungsstrecke unterbrochen oder nicht
mehr möglich ist, so geben Sie das
Warnsignal Ro 2 (Arbeitsgleise

räumen) und verständigen Sie an-
schließend die Sicherungsaufsicht.
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Bei Arbeiten in einem gesperrten
Innengleis können abweichende
Regelungen getroffen sein.

● Halten Sie die vorgeschriebenen
Ruhepausen ein.

6.6 Bestimmungen für Arbeiten
von bis zu 3 Versicherten

6.6.1 Allgemeine Regelungen

Kurzfristige Arbeiten geringen Umfanges
von bis zu 3 Versicherten sind nur zuge-
lassen, wenn Ihr Vorgesetzter dies so
bestimmt und Sicherheitsmaßnahmen
festgelegt hat. Diese Maßnahmen müs-
sen für jeden Einzelfall bestimmt werden,
z.B. im Sicherungsplan, und Ihnen
bekannt sein.

Sind betriebliche Maßnahmen, z.B. das
Sperren von Gleisen, vorgesehen, dürfen
Sie mit Ihrer Arbeit erst beginnen, wenn
diese Maßnahmen durchgeführt worden
sind.

Achten Sie z.B. darauf, dass die Sicht auf
den Beginn der Annäherungsstrecke nicht
eingeschränkt ist.

Suchen Sie sofort den Sicherheitsraum
auf, wenn sich eine Fahrt nähert. Legen
Sie Werkzeuge, Geräte, Baustoffe und
Bauteile so ab, dass diese nicht in den
lichten Raum des Arbeits- oder Nachbar-
gleises hineinragen und auch nicht durch
Sog oder Erschütterungen der Schienen-
fahrzeuge in ihrer Lage verändert werden

können. Versuchen Sie niemals, eine
begonnene Arbeit noch schnell zu been-
den. Wählen Sie einen sicheren Standort
und beobachten Sie die Fahrt.

Sollten sich die Verhältnisse an der
Arbeitsstelle ändern, z.B. durch plötzlich
eintretende Sichtverschlechterung, so
müssen Sie die Arbeit sofort einstellen
und den Sicherheitsraum aufsuchen.

Nach einem Wechsel der Arbeitsstelle
dürfen Sie mit Ihrer Arbeit erst beginnen,
wenn Sie die vorgesehene Maßnahme
auch dort anwenden können.

6.6.2 Regelungen für bis zu 3 Versicherte

Wenn Sie die Sicherung für Andere über-
nommen haben, so dürfen Sie in der Re-
gel nicht mitarbeiten und sich nicht von
dieser Aufgabe ablenken lassen.
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6.6.3 Regelungen für „Alleinarbeiter“

Arbeiten Sie stets in Blickrichtung auf die
zu erwartenden Fahrten.

Halten Sie häufig Umschau. Lassen Sie
sich durch Ihre Tätigkeit nicht vom Erken-
nen der Fahrt am Beginn der Annähe-
rungsstrecke ablenken.

Machen Sie sich stets bewusst, dass Sie
bei solchen Arbeiten selbst für Ihre
Sicherheit verantwortlich sind.

6.6.4 Regelungen für Strecken-

begehungen

Streckenbegehungen dürfen Sie nur
durchführen, wenn Fahrten in Geh-
richtung nicht zugelassen sind und die
Sicht auf den Beginn der Annäherungs-
strecke uneingeschränkt möglich ist. Ver-
lassen Sie auch bei einer Fahrt im Nach-
bargleis das zu begehende Gleis.

6.7 Zusätzliche Regelungen für
das Verhalten in Tunneln

Nach Ertönen des Warnsignals müssen
Sie die Ihnen zugewiesene Nische bzw.
den Sicherheitsraum aufsuchen. Bei
Arbeiten in Tunneln ohne Nischen, oder
wenn die Nischen nicht aufgesucht wer-
den können, muss das Arbeitsgleis
gesperrt sein.

Achten Sie auf den freien Zugang zu den
Nischen, die als Sicherheitsraum zuge-
wiesen sind. Lagern Sie dort nie, auch
nicht kurzzeitig, z.B. Baustoffe, Geräte.

Betreten Sie Tunnel nur, wenn diese aus-
reichend beleuchtet sind. Führen Sie zu
Ihrer eigenen Sicherheit eine elektrische
Handleuchte mit sich.

6.8 Zusätzlicher Hinweis für
Schneeräumarbeiten

Bei Schneeräumarbeiten im Gleisbereich
ist erhöhte Vorsicht geboten, weil Schnee
die Fahrgeräusche stark dämpft und das
Erreichen des Sicherheitsraumes
erschwert.
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6.9 Weg zu und von der
Arbeitsstelle

Benutzen Sie auf dem Weg zu und von
der Arbeitsstelle nur öffentliche Wege
oder die vom Vorgesetzten festgelegten
Verkehrswege.

Müssen Sie Gleisanlagen betreten, so
gehen Sie außerhalb des Gleisbereichs.

Wenn sich auf dem Weg zu und von der
Arbeitsstelle das Gehen im Gleisbereich
ausnahmsweise nicht vermeiden lässt,
müssen Sicherungsmaßnahmen durch-
geführt sein.

Wenn sich eine Fahrt im Nachbargleis
nähert, müssen Sie das begangene Gleis
räumen und einen sicheren Standort
außerhalb des Gleisbereichs einnehmen.

6.10 Gleise überqueren

Überqueren Sie Gleise nur, wenn es zur
Erfüllung Ihrer Aufgaben notwendig ist.
Nutzen Sie die vorgesehenen inner-
betrieblichen Verkehrswege.
Ist es für Sie unumgänglich, ein Gleis zu
überqueren, so beachten Sie die folgen-
den Regelungen.

Überqueren Sie Gleise nur dort, wo aus-
reichende Sicht vorhanden ist und sich
keine Fahrt nähert.
Blicken Sie vor und beim Überqueren der
Gleise nach beiden Seiten.
Müssen Sie mehrere Gleise überqueren,
so achten Sie an jedem Gleis erneut auf
sich nähernde Fahrten.

Überqueren Sie die Gleise nicht kurz vor
oder dicht hinter sich bewegenden Schie-
nenfahrzeugen, weil Sie dann weitere
Schienenfahrzeuge in anderen Gleisen
nicht bemerken können. Warten Sie stets
auf ausreichende Sicht.

Müssen Sie ein Gleis überqueren, das mit
einem Schienenfahrzeug besetzt ist, so
halten Sie mindestens 2 m Abstand zu
dem Schienenfahrzeug. Vergrößern Sie
den Abstand, wenn Sie Lasten tragen. Bei
Triebfahrzeugen müssen Sie den Abstand
so wählen, dass Sie vom Triebfahrzeug-
führer gesehen werden können.
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Überqueren Sie die Gleise immer recht-
winklig. Achten Sie dabei auf Hindernis-
se, z.B. Geländer, abgelegte Arbeitsmittel,
Teile von Ladungen oder Stromschienen.
Vermeiden Sie das Überqueren von Glei-
sen im Bereich von Weichen und Kreu-
zungen.

Treten Sie beim Überqueren von Gleis-
anlagen nicht auf oder zwischen Teile, die
ein sicheres Gehen oder Stehen verhin-
dern, z.B. Schienenköpfe, Radlenker. Dies
gilt auch für Teile, die sich bewegen kön-
nen, z.B. Weichenzungen, Drahtzugleitun-
gen, Gleisbremsen.

Kriechen Sie nicht unter Schienenfahrzeu-
gen durch und klettern Sie nicht über
Kupplungen oder Puffer.

Gehen Sie niemals aufrecht zwischen den
Puffern nahe beieinander stehender
Schienenfahrzeuge hindurch, deren
Abstand geringer als 5 m ist.

6.11 Verhalten im Notfall

Wenn Sie trotz aller Umsicht und Vorsicht
von einer Fahrt überrascht werden und
nicht mehr aus dem Fahrbereich heraus-
treten oder eine schützende Nische errei-
chen können, dann werfen Sie sich neben
dem Gleis zu Boden, und zwar mit dem
Kopf in Richtung der sich nähernden
Fahrt.

6.12 Mitfahrt auf Schienen-
fahrzeugen

Schienenfahrzeuge dürfen Sie nur beglei-
ten, wenn Sie dazu befugt sind und das
Schienenfahrzeug, auf dem Sie mitfahren,
für eine Mitfahrt eingerichtet ist. Ver-
schaffen Sie sich einen sicheren Stand
und einen festen Halt.
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Stellen Sie sich mit beiden Füßen auf den
Rangierertritt und halten Sie sich am
Handgriff fest oder legen Sie Ihren Arm
um einen Haltegriff.

Geeignete Mitfahreinrichtungen sind z.B.:

● Rangierertritte,
● Endbühnen,
● Bremserstände,
● Einstiege.

Suchen Sie zur Mitfahrt auf Triebfahrzeu-
gen den Führerraum oder die dafür vorge-
sehenen Standorte auf.

Auf Gleiskraftwagen, z.B. Skl, und gleis-
fahrbaren Baumaschinen dürfen Sie nur
auf den dafür vorgesehenen Sitzen im
Führerraum mitfahren.

Wagendächer, Kupplungen und Puffer
sind keine Mitfahrplätze.

Benutzen Sie nur einwandfreie Rangierer-
tritte. Sind die dazugehörigen Handgriffe
nicht in einwandfreiem Zustand oder feh-
len diese, dürfen Sie die Rangierertritte
nicht benutzen.

Beachten Sie, dass Einsteigehilfen keine
Rangierertritte sind.

Das gleichzeitige Benutzen von Rangie-
rertritten und Handgriffen zweier Schie-
nenfahrzeuge ist verboten.

Masten, Bauwerke und ähnliche Hinder-
nisse, die aus betriebstechnischen Grün-
den so dicht neben dem Gleis stehen,
dass der seitliche Sicherheitsabstand von
0,5 m ausnahmsweise nicht eingehalten
wird, sind mit einer Gefahrenkennzeich-
nung durch gelb-schwarze Streifen ver-
sehen. Vereinzelt erfolgt diese Kennzeich-
nung noch durch einen weißen bzw.
orangen Gefahrenanstrich.
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Bei der Vorbeifahrt an solchen Stellen
darf sich niemand zwischen den gekenn-
zeichneten Stellen und dem Fahrbereich
aufhalten. Es besteht Anstoß- und
Quetschgefahr, wenn Sie sich an den
Längsseiten der Schienenfahrzeuge auf-
halten oder sich aus den Schienenfahr-
zeugen bzw. aus dem Profil der Schienen-
fahrzeuge hinauslehnen. Beobachten Sie
immer den Gleisbereich, blicken Sie dabei
in Fahrtrichtung.

Das Auf- und Absteigen auf/von Schie-
nenfahrzeugen, die sich schneller als
Schrittgeschwindigkeit (mehr als 5 km/h)
bewegen, ist verboten. Bei Dunkelheit,
unsichtigem Wetter, Glatteis oder Schnee
ist besondere Vorsicht geboten.

Denken Sie beim Auf- und Absteigen da-
ran, dass auf dem daneben liegenden
Gleis Fahrten stattfinden können. Achten
Sie auch auf Masten, Weichen, Drahtzug-
leitungen oder andere Hindernisse; bei
Gleichstrom-S-Bahnen auf Spannung
führende Teile, z.B. Stromschienen,
Stromabnehmer.

Steigen Sie beim Halten auf der freien
Strecke auf der gleisfreien bzw. auf der
gesicherten Seite ab. An Bauwerken, z.B.
Brücken, ist erhöhte Vorsicht geboten.

6.13 Schienenfahrzeuge kuppeln
und entkuppeln

Kuppeln Sie Schienenfahrzeuge erst
dann, wenn diese zum Stillstand gekom-
men sind.

Achten Sie beim Kuppeln und Entkuppeln
auf Hindernisse und Gefahren, z.B. Wei-
chen, Kreuzungen, Hilfsbrücken.

Schwingen Sie sich zum Kuppeln unter
den Puffern durch und halten Sie sich
dabei am Kupplergriff fest.

Fassen Sie den Kupplungsbügel zum Ein-
werfen in den Zughaken weit hinten an.
Nur so schützen Sie Ihre Finger vor dem
Einklemmen.

Halten Sie beim Kuppeln und Entkuppeln
die vorgeschriebenen Reihenfolgen ein.
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Treten Sie zum Kuppeln oder Entkuppeln
von elektrischen Verbindungen nicht auf
Puffer oder Kupplungen. Benutzen Sie die
vorgesehenen Handgriffe und Tritte.

6.14 Werkzeuge, Geräte und
Maschinen

Benutzen Sie nur Werkzeuge, Geräte und
Maschinen, die sich in ordnungsgemä-
ßem Zustand befinden.

Tragen Sie bei lärmintensiven Arbeiten
den vorgeschriebenen und zur Verfügung
gestellten Gehörschutz.

Verwenden Sie Werkzeuge, Geräte und
Maschinen nicht für Zwecke, für die diese
nicht bestimmt sind, z.B. Schrauben-
schlüssel nicht als Hammer, Schrauben-
dreher nicht als Stemm- oder Brecheisen.

Legen Sie Werkzeuge und Geräte stets so
ab, dass Sie und andere nicht gefährdet
werden.

Scharfe und spitze Werkzeuge dürfen Sie
in Ihrer Kleidung nur mit den dafür vorge-
sehenen Schutzhüllen tragen.

Achten Sie bei Arbeiten, bei denen Fun-
kenflug entsteht, z.B. mit Trennschleif-
maschinen, darauf, dass Sie und andere
hierdurch nicht gefährdet werden.

Die an Maschinen angebrachten Schutz-
und Sicherheitseinrichtungen, z.B.
Abdeckungen von beweglichen Teilen,
von freien Wellenenden, von Ketten- oder
Seiltrieben, dürfen Sie bei laufenden
Maschinen nicht – auch nicht zur Durch-
führung von Wartungsarbeiten – öffnen
oder entfernen.

Schalten Sie nicht im Einsatz befindliche
Maschinen stets aus.
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Die in den folgenden Abschnitten genann-
ten Festlegungen sind, wie in der Vorbe-
merkung erwähnt, nicht abschließend.

Die Regelungen gelten für die im Sinne
dieses Merkblattes festgelegten Arbeiten
an Bahnanlagen im Gleisbereich, d.h.
einschließlich der Arbeiten an Bahn-
anlagen neben, unter oder über Gleisen.
Deshalb sind gegebenenfalls zusätzliche
Regelungen zum Abwenden von Gefahren
aus dem Bahnbetrieb und für die sichere
Durchführung des Eisenbahnbetriebes zu
treffen. Über die getroffenen Maßnahmen
müssen Sie durch Ihren Vorgesetzten
unterwiesen worden sein.

Überprüfen Sie deshalb vor Beginn Ihrer
Arbeit stets, ob Sie im Gleisbereich tätig
sind oder ob die Gefahr besteht, unbe-
absichtigt in diesen hineingeraten zu
können.

7.1 Leitern und Tritte

Von Anlegeleitern aus dürfen Sie nur
Arbeiten geringen Umfanges durchführen.

Achten Sie beim Tragen einer Leiter da-
rauf, dass Sie und andere nicht gefährdet
werden, z.B. durch elektrische Anlagen
oder bewegte Schienenfahrzeuge.

Sichern Sie Leitern in Verkehrswegen, z.B.
durch Absperrungen.

Schadhafte Leitern dürfen Sie nicht
benutzen. Sorgen Sie dafür, dass diese
Leitern auch von anderen nicht mehr
benutzt werden können.

Benutzen Sie Leitern und Tritte nur zu
Zwecken, für die diese ihrer Bauart nach
bestimmt sind.

Stellen Sie Leitern und Tritte standsicher,
sicher begehbar und so auf, dass über-
mäßiges Durchbiegen, starkes Schwan-
ken und Verwinden verhindert wird. Fest-
stelleinrichtungen müssen wirksam sein.

Sichern Sie Leitern gegen Umstürzen und
gegen Abrutschen.

Verfahren oder verschwenken Sie keine
Leitern, wenn sich Personen auf diesen
befinden. Bei schienenfahrbaren Leitern
können abweichende Regelungen getrof-
fen sein.

Beachten Sie, dass Sie von Leitern nur
auf Podeste oder Dächer übersteigen
dürfen, wenn diese Leitern mindestens
1 Meter über die zu besteigende Fläche
hinausragen.

Lehnen Sie sich von Leitern aus nicht
übermäßig seitlich hinaus.

Besteigen Sie Leitern nur dann bis zur
obersten Sprosse, wenn diese dafür ein-
gerichtet sind.

7 Festlegungen für Gefährdungen 
im Zusammenhang mit Arbeiten 
an Bahnanlagen im Gleisbereich
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7.2 Gerüstarbeiten

Gerüstarbeiten dürfen Sie nur ausführen,
wenn Sie die erforderliche Fachkunde
haben.

Verwenden Sie nur Gerüstbauteile, die
sich in ordnungsgemäßem Zustand
befinden.

Betreten Sie Gerüste nur nach Freigabe
durch Ihren Vorgesetzten.

Wenn Sie ein Gerüst benutzen, dürfen Sie
hieran keine Veränderungen vornehmen,
z.B. Ausbau von einzelnen Bauteilen, Ent-
fernen von Bahnerdungen.

Belasten Sie Gerüste nicht zu schwer
oder ungleichmäßig. Vermeiden Sie eine
Überlastung durch Lagern und Stapeln
von Baustoffen. Beachten Sie die Kenn-
zeichnung – Gerüstgruppe und Nutz-
gewicht –.

Vermeiden Sie jeden unnötigen Aufent-
halt unter Gerüsten und in deren Nähe.

Sie dürfen an übereinander liegenden
Arbeitsstellen auf Gerüsten nur dann
arbeiten, wenn die unten liegenden
Arbeitsstellen gegen herabfallende,
abgleitende oder abrollende Gegenstän-
de geschützt sind.

Verlassen Sie das Gerüst, wenn ein
Gewitter naht, d.h. wenn die Zeitspanne
zwischen Blitz und Donner weniger als
10 Sekunden beträgt.

Nach längeren Arbeitsunterbrechungen,
Sturm, Regen, Frost und anderen Natur-
ereignissen dürfen Sie das Gerüst erst
betreten, wenn Ihr Vorgesetzter dies
zulässt.

Fahrbare Gerüste und Arbeitsbühnen
dürfen Sie nur auf ebener, tragfähiger
Unterlage verwenden, z.B. muss das Ein-
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sinken der Fahrrollen ausgeschlossen
sein.

Fahrbare Gerüste dürfen Sie nur umset-
zen, wenn sich hierauf keine Personen
befinden. Sichern oder entfernen Sie vor
dem Umsetzen lose Teile.

Sichern Sie fahrbare Gerüste gegen unbe-
absichtigte Fahrbewegungen, z.B. durch
Festlegen, Abstützen, Verankern.

Betreten und verlassen Sie Arbeits-
gerüste nur über dafür geeignete Treppen
und Leitern.

Außen liegende senkrechte Leitergänge
bei fahrbaren Gerüsten dürfen Sie nicht
zu Materialtransporten benutzen.

Fahrbare Gerüste dürfen Sie ohne feste
Verbindung untereinander nicht
überbrücken.

7.3 Arbeiten mit Absturzgefahr

Arbeitsplätze und Verkehrswege, die
mehr als 1 m über dem Boden oder über
einer anderen ausreichend breiten, trag-
fähigen Fläche liegen oder an Gefahr-
bereiche grenzen, müssen ständige
Sicherungen haben, die verhindern, dass
Versicherte abstürzen oder in die Gefahr-
bereiche gelangen können. Über Wasser
oder anderen Stoffen, in denen man ver-
sinken kann, muss stets Absturzsiche-
rung vorhanden sein.

Arbeiten mit Absturzgefahr dürfen Sie
grundsätzlich nur mit einer Sicherung ge-
gen Absturz, z.B. Geländer, Fanggerüst,
Fangnetz, durchführen.
Wenn dies nicht möglich oder nicht
gerechtfertigt ist, ist geeignete Persönli-
che Schutzausrüstung zu benutzen.

Arbeiten, bei denen eine ständige Siche-
rung gegen Absturz nicht gegeben ist,
dürfen Sie nur ausführen, wenn Ihre kör-
perliche Eignung in einer speziellen
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersu-
chung (Arbeiten mit Absturzgefahr) fest-
gestellt worden ist.

7.3.1 Montagearbeiten

Transportieren Sie Bauteile nur mit
Transportfahrzeugen, Hebezeugen und
Anschlagmitteln, die dafür geeignet sind.

Führen Sie großflächige und lange Fertig-
teile stets mit einem Leitseil.

Lösen Sie Anschlagmittel von Bauteilen
erst dann, wenn diese abgesetzt und so
gesichert sind, dass sie ihre Lage nicht
verändern können. Verwenden Sie z.B.
Lagerhölzer oder für die Bauteile zugelas-
sene Aufstellböcke.

Achten Sie darauf, dass Personen nicht
durch herabfallende, abgleitende oder
abrollende Gegenstände gefährdet
werden.



GUV-I 8603

29

7.3.2 Arbeiten an Brücken und Dächern

Geneigte Dächer, bei denen die Gefahr
des Abrutschens besteht, dürfen Sie nur
betreten, nachdem Maßnahmen gegen
das Abrutschen getroffen worden sind.

Dachflächen, die mit nicht durchtritt-
sicheren Materialien, z.B. Wellplatten,
Glas, Kunststoff, eingedeckt sind, dürfen
Sie ohne Laufsteg nicht betreten. Achten
Sie darauf, dass der Laufsteg nicht abrut-
schen oder sich verschieben kann.

Schnee-, eis- und reifbedeckte Dächer
dürfen Sie wegen der Abrutschgefahr
nicht betreten.

Lagern Sie Baustoffe auf Brücken und
Dächern nur, wenn dies zugelassen ist
und sichern Sie die Baustoffe vor Wind-
kräften.

Nehmen Sie Brückenbeläge nur kurzzeitig
und nur in dem erforderlichen Umfang ab.
Sichern Sie diese Bereiche.

Sperren Sie gefährdete Bereiche unter
den Lager- bzw. Verlegestellen ab.

7.4 Schweiß- und
Schneidarbeiten

Bei Schweiß- und Schneidarbeiten im
Gleisbereich sowie bei damit zusammen-
hängenden Tätigkeiten dürfen Sie sich
nicht selbst sichern.

Führen Sie vor Arbeitsbeginn die Sicher-
heitsüberprüfung der Schweißeinrichtung
und der Schweißgeräte durch.

Schweiß- und Schneidarbeiten in feuer-
und explosionsgefährdeten Bereichen
dürfen Sie nur unter Aufsicht und bei Vor-
liegen eines Schweißerlaubnisscheines
durchführen.

Entfernen Sie vor Arbeitsbeginn leicht
brennbare Gegenstände und brennbare
Flüssigkeiten aus der Nähe der Schweiß-
stelle.

Schirmen Sie die Schweißstelle ab, damit
Andere nicht durch Funken, abspritzen-
des Material oder Lichtbogenstrahlen
gefährdet werden.

Setzen Sie sich zum Schweißen nur mit
isolierender Unterlage, z.B. einer Isolier-
matte, auf Schienen.

Sorgen Sie vor Beginn von Schweiß- und
Schneidarbeiten dafür, dass die Rück-
stromführung sichergestellt ist.

7.4.1 Gasschweißen und Schneiden

Achten Sie vor Beginn der Schweißarbei-
ten darauf, dass z.B. Brenner, Schläuche
nicht beschädigt sind.

Schützen Sie während der Arbeit die
Schläuche vor Beschädigung und die
Druckgasflaschen vor starker Hitze.
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Wenn Sie Ihre Schweißarbeit unter-
brechen, legen Sie den Brenner nur mit
geschlossenem Absperrventil ab. Schlie-
ßen Sie nach Beendigung der Schweiß-
arbeiten die Flaschenventile bzw. die
Hauptabsperrventile.

Legen oder hängen Sie keine Geräte oder
Schläuche über Druckgasflaschen.

Halten Sie beim Schweißen die Schläuche
vom Körper fern.

Beachten Sie, dass Sie in Ihrer Kleidung
keine mit Flüssiggas gefüllten Feuerzeuge
mit Kunststofftanks mitführen dürfen.

Es ist in engen Räumen verboten, Druck-
gasflaschen zu lagern, Schweiß-,
Schneid- und sonstige Einsätze zu
wechseln sowie die Geräte zu prüfen, 
z.B. Saugprobe.

Es ist nicht zulässig,
● Druckgasbehälter zu werfen, zu stür-

zen sowie mit z.B. Lasthebemagne-
ten, Greifern, Schlingseilen zu heben,

● Druckgasflaschen ohne aufgeschraub-
te Schutzkappe und bei brennbaren
Gasen ohne aufgeschraubte Ver-
schlussmutter zu befördern oder
aufzubewahren,

● mit Sauerstoff in Berührung kommen-
de Teile, z.B. Flaschenventile, Druck-
minderer, Manometer, mit fett- oder
ölhaltigen Stoffen in Berührung zu
bringen,

● zum Öffnen und Schließen der Ent-
nahmeventile von Druckgasbehältern
Hilfsmittel, z.B. Zangen, zu ver-
wenden,

● Druckgasflaschen in der Nähe von
Wärmequellen aufzustellen oder auch
nur vorübergehend abzustellen.

7.4.2 Elektrisches Schweißen und

Schneiden

Prüfen Sie vor Beginn der Schweißarbei-
ten die Netz- und Schweißleitungen mit
Steckverbindungen, Elektrodenhalter und
Schweißbrenner auf äußerliche Beschä-
digungen. Schützen Sie die Netz- und
Schweißleitungen vor Beschädigungen,
z.B. durch Überfahren.

Trennen Sie bei Ortsveränderungen die
Schweißstromquelle vom Netz.

Bevor Sie die Schweißstromquelle ein-
schalten, müssen alle Anschlüsse im
Schweißstromkreis hergestellt sein. Über-
zeugen Sie sich vor Beginn der Schweiß-
arbeiten von der ordnungsgemäßen
Errichtung des Schweißstromkreises.

Schützen Sie sich bei Schweißarbeiten
durch isolierende Unter- bzw. Zwischen-
lagen gegen Berühren von elektrisch leit-
fähigen Teilen sowie feuchten Böden und
Wänden.

Führen Sie Schweißarbeiten unter er-
höhter elektrischer Gefährdung nur dann
durch, wenn eine Person in der Nähe ist,
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die bei Gefahr die Schweißstromquelle
schnell abschalten kann.

7.4.3 Thermitschweißen (AS)

Treten Sie nach dem Abstechen bzw. vor
dem Auslauf des Tiegels von der
Schweißstelle zurück.

Lagern Sie alle noch nicht abgekühlten
Schweißrückstände so, dass von diesen
keine Gefahr ausgehen kann.

7.5 Erd- und Gründungsarbeiten

Bei allen Erd- und Gründungsarbeiten
müssen Sie mit dem Freilegen von erdver-
legten Leitungen und Kabeln rechnen. Vor
Beginn der Arbeiten muss Ihnen die Lage
von erdverlegten Leitungen und Kabeln
bekannt sein. Achten Sie beim Freilegen
darauf, dass Kabel und andere Leitungen
nicht beschädigt werden.

Freigelegte Kabel sind so zu behandeln,
als ob sie unter elektrischer Spannung
stehen.

Nehmen Sie Ihre Tätigkeit in Gräben, Gru-
ben und in der Nähe von Erdwänden erst
auf, wenn diese gegen unvorhergesehe-
nes Einbrechen durch Abböschen oder
Verbauen gesichert sind.

Beginnen Sie mit dem Bodenaushub
neben baulichen Anlagen erst dann, 
wenn Ihr Vorgesetzter dies zulässt.

Überspringen Sie keine offenen Gräben
oder Gruben, benutzen Sie die vorhande-
nen Übergänge.

Betreten und verlassen Sie Gräben und
Gruben nur über Treppen oder Leitern.
Klettern Sie nicht über Verbauteile.

Verändern Sie nicht selbstständig den
Verbau und entfernen Sie keine Verbau-



GUV-I 8603

32

teile. Nehmen Sie beim Rückbau den
Verbau nur so weit weg, wie dieser durch
Verfüllen entbehrlich geworden ist.

Achten Sie beim Abstoßen von losen
Materialien, z.B. Steine, Geröll, an Fels-
wänden und an Böschungen darauf, dass
keine Personen getroffen oder mitgeris-
sen werden. Arbeiten Sie an Felsböschun-
gen nur übereinander, wenn die erforder-
lichen Sicherungsmaßnahmen getroffen
worden sind.

7.6 Arbeiten mit Baumaschinen

Besteht bei Ihrer Tätigkeit mit einer Bau-
maschine die Gefahr, in den Gleisbereich
hineingeraten zu können, müssen Sie vor
Beginn der Tätigkeit Folgendes beachten:

● Die Erlaubnis der für den Bahnbetrieb
zuständigen Stelle muss vorliegen
und Ihr Vorgesetzter muss den Beginn
der Tätigkeit zugelassen haben.

● Die Sicherheitseinrichtungen an den
Baumaschinen zur Einschränkung des
Arbeitsbereiches, z.B. Hubbegren-
zung, Ausschwenkbegrenzung, müs-
sen eingeschaltet sein.

● Falls erforderlich, muss Ihre Bauma-
schine zuverlässig bahngeerdet sein.

Lassen Sie als Bediener nur dann Per-
sonen auf der Baumaschine mitfahren,
wenn speziell hierfür eingerichtete Mit-
fahrgelegenheiten vorhanden sind und
benutzt werden.

Passen Sie die Fahrgeschwindigkeit den
örtlichen Verhältnissen an, damit Sie die
Baumaschine jederzeit anhalten können
und keine Personen gefährdet werden.

Ist die Sicht auf Ihren Fahr- und Arbeits-
bereich eingeschränkt, so müssen Sie
eingewiesen werden oder der Fahr- und
Arbeitsbereich muss abgesperrt sein.

Verständigen Sie sich beim Einweisen
eindeutig durch vorher festzulegende
Handzeichen, z.B. entsprechend Unfall-
verhütungsvorschrift „Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung am
Arbeitsplatz“ (GUV-V A 8, bisher GUV 0.7).

Achten Sie darauf, dass sich keine Per-
sonen im Fahr- und Arbeitsbereich Ihrer
Baumaschine aufhalten.

Treffen Sie unvorhergesehen auf erdver-
legte Kabel und Leitungen oder beschä-
digen Sie diese oder deren Schutz-
abdeckung, so müssen Sie die Arbeit
sofort einstellen.
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Versuchen Sie im Falle eines Stromüber-
trittes durch Berühren von elektrischen
Leitungen die Baumaschine durch Heben
oder Absenken der Arbeitseinrichtung
oder durch Herausfahren bzw. Heraus-
schwenken aus dem elektrischen Gefah-
renbereich zu bringen.
Gelingt Ihnen dies nicht, so beachten Sie
Folgendes:

● Für Sie und andere Personen besteht
Lebensgefahr.

● Verlassen Sie nicht den Führerstand.
● Warnen Sie Außenstehende vor dem

Nähertreten und dem Berühren der
Baumaschine.

● Veranlassen Sie das Ausschalten des
Stromes.

Immer dann, wenn bei Arbeiten die Lage
von Rohrleitungen durch Verschieben
oder Anheben verändert worden ist, ist
Folgendes zu tun:

● Stellen Sie den Motor ab.
● Informieren Sie das Versorgungs-

unternehmen.
● Sperren Sie den Gefahrbereich ab.
● Bedienen Sie keine elektrischen

Geräte.
● Vermeiden Sie Funkenbildung.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie
Gasgeruch wahrnehmen.

Sichern Sie die Baumaschine vor dem
Verlassen stets gegen unbeabsichtigtes
bzw. unbefugtes Bewegen.

Achten Sie darauf, dass Lasten nur so
angeschlagen werden, dass diese nicht
verrutschen oder herausfallen können.
Führen Sie die Last möglichst bodennah
und vermeiden Sie ein Pendeln der Last.

Als Anschläger, z.B. beim Führen der Last,
müssen Sie sich im Sichtbereich des Be-
dieners aufhalten.

Sichern Sie Baumaschinen und erforder-
liche Hilfseinrichtungen beim Verladen
und Transportieren gegen unbeabsich-
tigte Bewegungen. Ketten und Reifen
müssen soweit von Schlamm, Schnee und
Eis gereinigt werden, dass Rampen sicher
befahren werden können.

Beim Verlassen einer Baumaschine oder
eines Schienenfahrzeuges gilt für Ihre
Sicherheit Folgendes:

● Steigen Sie nur zur gleisfreien bzw.
gefahrfreien Seite ab.
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● Ist dies nicht möglich und müssen Sie
in den Gleisbereich des Nachbarglei-
ses treten, so dürfen Sie dies nur,
wenn eine Sicherungsmaßnahme vor
den Fahrten im Nachbargleis durch-
geführt wurde.

Lassen Sie beim Einsatz von Maschinen,
z.B. Baumaschinen in Tunneln, die Moto-
ren nicht unnötig in Betrieb. Dadurch
vermeiden Sie das Entstehen von Abgas-
konzentrationen, die die Gesundheit ge-
fährden können.

Schalten Sie vor Wartungs- und
Instandsetzungsarbeiten die Antriebs-
motoren aus.

7.7 Arbeiten mit heißen
Massen, z.B. Bitumen

Zum Aufbereiten, Aufschmelzen und
Warmhalten des Schmelzgutes dürfen Sie
nur dafür geeignete Schmelz-, Warmhal-
te- und Straßenbaugeräte mit beheiz-
baren Behältern verwenden.

Stellen Sie die Behälter auf nicht brenn-
baren Unterlagen auf. Halten Sie geeig-
nete Löschmittel, z.B. Pulverlöscher, be-
reit. Wasser dürfen Sie zum Löschen nicht
verwenden.

Überwachen Sie ständig den Schmelzvor-
gang. Das Schmelzgut darf nicht überhitzt
werden, da ein explosionsfähiges Gas-
Luft-Gemisch entstehen kann.

Beachten Sie, dass keine Personen durch
Strahlungswärme oder durch Dämpfe ge-
fährdet werden.

Lassen Sie festes Schmelzgut und Zu-
schläge nur langsam in die flüssige,
heiße Masse ein, damit ein Verspritzen
und Überlaufen vermieden wird. Verwen-
den Sie geeignete Abfüllvorrichtungen.

Achten Sie darauf, dass die flüssige,
heiße Masse nicht mit Wasser oder nas-
sem Schmelzgut in Berührung kommt.

Beachten Sie stets die Betriebsanweisun-
gen, insbesondere die Verarbeitungshin-
weise des Lieferanten.

7.8 Arbeiten in Durchlässen 
und Schächten

Bei Arbeiten in Durchlässen und Schäch-
ten müssen Sie mit besonderen Gefahren
rechnen, z.B. mit

● plötzlich steigenden Wasserständen,
● dem Auftreten von Gasen, Dämpfen

und Stäuben.

Sie dürfen mit Ihrer Arbeit erst beginnen,
wenn von Ihrem Vorgesetzten festgestellt
worden ist, dass keine Gefahren durch
Stoffe, z.B. Gase, Dämpfe, Stäube, an den
zu betretenden Arbeitsstellen bestehen
und eine Betriebsanweisung, in besonde-
ren Fällen ein Erlaubnisschein, erstellt
wurde, in denen die erforderlichen Maß-
nahmen dargestellt sind.
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Schachtabdeckungen und dergleichen
dürfen Sie nur mit den hierfür bestimm-
ten Werkzeugen, z.B. Deckelheber, abhe-
ben oder einsetzen.

Sichern Sie jede geöffnete Schacht-
abdeckung.

Festgefrorene Schachtabdeckungen dür-
fen Sie wegen der möglichen Explosions-
gefahr nicht mit Flammen auftauen.

Wenn Sie in einen Schacht einsteigen, bei
dem die Einstiegstiefe bis zur Schacht-
sohle mehr als 1 m beträgt, müssen Sie
die erforderliche Persönliche Schutz-
ausrüstung tragen, z.B. Rettungsgurt.

Bei Einstiegstiefen bis zur Schachtsohle
von mehr als 2 m ist der Einsteigende mit
einem Sicherungsseil zu sichern, um eine
schnelle und sichere Rettung jederzeit zu
ermöglichen. Das Seil darf erst nach Ver-

lassen des Schachtes wieder abgelegt
werden.

Beachten Sie, dass bei diesen Arbeiten
mindestens eine Person ständig außer-
halb des Schachtbereiches zur Sicherung
anwesend sein muss. Es soll Sichtverbin-
dung, zumindest aber Rufverbindung
bestehen.

7.9 Landschaftspflegearbeiten

Bei Landschaftspflegearbeiten müssen
Sie die erforderliche Persönliche Schutz-
ausrüstung tragen, z.B. Hose und Schuhe
mit Schnittschutzeinlagen, Schutzhelm
mit Gehör- und Gesichtsschutz, Schutz-
handschuhe.

Sorgen Sie dafür, dass Schneidwerkzeuge
während des Transportes weder von
Ihnen, noch von anderen Personen
berührt werden können (Transportsiche-
rung).
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Achten Sie darauf, dass Sie bei Arbeiten
mit Schneidwerkzeugen keine Steine
oder andere Gegenstände berühren. Die
Schneidwerkzeuge können zurückschla-
gen, umherfliegende Teile können Sie
oder andere Personen gefährden.

Achten Sie beim Starten von motorbetrie-
benen Schneidwerkzeugen darauf, dass
Sie das Gerät sicher festhalten und die
Schneidwerkzeuge frei laufen können.

Arbeiten Sie mit der Motorkettensäge
niemals über Schulterhöhe.

Stellen Sie beim Wechsel der Arbeitsstel-
le den Motor des Schneidwerkzeuges ab
oder trennen Sie die Kraftübertragung
zum Motor.

Benutzen Sie bei Arbeiten mit Motorket-
tensägen keine Eisenkeile als Hilfswerk-
zeug.

Vergewissern Sie sich, dass sich im Fall-
bereich keine Personen aufhalten oder
dort hinein gelangen können.

Beachten Sie die Warnung vor dem Fäll-
schnitt. Beobachten Sie die Baumkronen,
insbesondere auf ausschwingende Äste.

Arbeiten Sie nicht unter hängen gebliebe-
nen Ästen. Jeder hängen gebliebene, an-
gehauene, angerodete oder angesägte
Baum muss vollständig zu Fall gebracht
werden, bevor Sie mit weiteren Arbeiten
beginnen.

Beim Entasten mit der Axt muss zwischen
Ihnen und dem zu entfernenden Ast der
Stamm liegen.

An steilen Hängen dürfen Sie gefällte
Bäume erst dann entasten oder durch-
sägen, wenn der Stamm zuvor gegen
Abrutschen oder Abrollen gesichert ist.

7.10 Elektrische Energie

Warnzeichen W08
Warnung vor gefährlicher
elektrischer Spannung

7.10.1 Allgemeine Regelungen

Beachten Sie, dass Sie sich bei Arbeiten
an elektrischen Einrichtungen im Gleis-
bereich befinden können und deshalb die
Regelungen zum Schutz gegen Gefahren,
die von bewegten Schienenfahrzeugen
ausgehen können, ebenfalls einzuhalten
sind.
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Elektrische Einrichtungen, die nicht zur
allgemeinen Benutzung und Bedienung
bestimmt oder ausdrücklich dazu frei-
gegeben sind, dürfen nur von hierzu
Berechtigten bedient werden.

Betrachten Sie elektrische Anlagen und
Betriebsmittel immer als unter Spannung
stehend, solange nicht festgestellt ist,
dass diese ausgeschaltet und geerdet
bzw. vom Versorgungsnetz, für Sie sicht-
bar, abgetrennt sind.

Zur Abwendung von Gefahren, z.B. für
Leben und Gesundheit von Personen,
dürfen Sie elektrische Anlagen nur dann
selbst ausschalten, wenn das für Sie ge-
fahrlos möglich ist. Ist dies nicht möglich,
z.B. bei Hochspannungsanlagen, müssen
Sie die Ausschaltung der elektrischen
Anlagen vom Anlagenverantwortlichen
fordern und bestätigen lassen.

Benutzen Sie niemals elektrische
Betriebsmittel, die schadhaft sind oder
bei denen die Prüffrist abgelaufen ist, 
z.B. Ladegeräte, Leitungsroller mit Ver-
längerungsleitungen, elektrische Hand-
geräte. Melden Sie solche Mängel Ihrem
Vorgesetzten.

Beachten Sie, dass elektrische Anlagen
und Betriebsmittel nur durch Elektrofach-
kräfte instand gesetzt oder geändert wer-
den dürfen.

In feuer- und explosionsgefährdeten
Bereichen dürfen Sie an unter Spannung
stehenden Teilen nicht arbeiten.

Steckverbindungen dürfen Sie nicht
durch Ziehen an den Leitungen trennen.

Unter Spannung stehende Glühlampen
dürfen Sie nur bis zu einer Leistung von
200 W selbst auswechseln.
Achtung, es besteht Verbrennungsgefahr.
Glühlampen größerer Leistung dürfen nur
von Elektrofachkräften oder elektrotech-
nisch unterwiesenen Personen ausge-
wechselt werden.

Da elektrische Betriebsmittel auf Baustel-
len von besonderen Speisepunkten, z.B.
Baustromverteilern, aus versorgt werden
müssen, dürfen Sie diese weder an
Wandsteckdosen noch an ähnliche orts-
feste Anlagen anschließen. Bewegliche
Anschlussleitungen dürfen Sie nicht ver-
drehen, nicht einklemmen und nicht ver-
knoten.

Decken Sie Kabel und Leitungen in Ver-
kehrswegen ab.
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Zum In- und Außerbetriebsetzen von
elektrischen Betriebsmitteln müssen Sie
die zugeordneten Schalter verwenden.

In der Nähe unter Spannung stehender
Teile mit Nennspannungen über 50 V AC
(Wechselspannung) oder 120 V DC
(Gleichspannung), die nicht gegen direk-
tes Berühren geschützt sind, dürfen Sie
nur arbeiten,
● wenn deren spannungsfreier Zustand

hergestellt und für die Dauer der
Arbeiten sichergestellt ist, oder

● diese Teile durch Abdecken oder
Abschranken geschützt worden sind,
oder

● bei Verzicht der vorstehenden Maß-
nahmen die zulässigen Annäherungen
an die unter Spannung stehenden
Teile nicht unterschritten werden.

Wenn Sie in der Nähe von unter Span-
nung stehenden Teilen arbeiten, müssen
Sie eng anliegende Kleidung tragen. Bei
diesen Tätigkeiten müssen Sie einen fes-
ten Standort haben. Sie haben stets da-
rauf zu achten, dass Sie weder mit einem
Teil Ihres Körpers noch mit einem Gegen-
stand den Schutzabstand unterschreiten.
Dieser Schutzabstand wird Ihnen von
Ihrem Vorgesetzten mitgeteilt. Halten sie
diesen Schutzabstand stets auch beim
Ausschwingen von Lasten und Lastauf-
nahmeeinrichtungen ein.

Das Oberleitungs- und Speiseleitungs-
netz steht in der Regel unter einer Span-
nung von 15 000 V. Die hohe Spannung
hat zur Folge, dass nicht nur die unmittel-

bare Berührungen von Spannung führen-
den Teilen, sondern auch mittelbare Be-
rührungen über Gegenstände, z.B. Stan-
gen, Äste, Wasserstrahl, tödlich wirken
können. Bereits die Annäherung an unter
Spannung stehende Teile kann tödlich
wirken.

Gehen Sie stets davon aus, dass alle
Leitungen von elektrischen Anlagen für
Bahnstrom unter Spannung stehen, so-
lange für Sie nicht zweifelsfrei feststeht,
dass diese ausgeschaltet und bahn-
geerdet sind.

Herabhängende Teile der Oberleitung,
Speiseleitung oder sonstiger Freileitun-
gen sind gefährlich, auch dann, wenn
diese den Boden berühren. Das Erdreich
innerhalb eines Abstandes von 10 m zu
dieser Stelle dürfen Sie solange nicht
berühren und betreten, bis die herab-
hängende Leitung ausgeschaltet und
geerdet ist.
Erkennen Sie von einem Fahrzeug aus
eine Leitung, die in einem Abstand von
weniger als 10 m zu Ihrem Standort das
Erdreich berührt, so dürfen Sie das Fahr-
zeug erst verlassen, wenn sichergestellt
ist, dass diese Leitung ausgeschaltet und
geerdet ist.

Solange nicht zweifelsfrei feststeht, dass
Oberleitung oder Speiseleitung ausge-
schaltet und bahngeerdet ist,
● müssen Sie einen Schutzabstand 

von mindestens 1,5 m zu Spannung
führenden Teilen der Leitungen ein-
halten, nicht nur mit Ihrem eigenen
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Körper, sondern auch mit eventuell
mitgeführten Arbeitsmitteln,

● dürfen Sie Tritte und Bühnen, die
höher als 2 m über der Schienenober-
kante liegen, nicht besteigen,

● dürfen Sie Dächer und Vorbauten von
Schienenfahrzeugen nicht besteigen,

● dürfen Sie verschobene Ladungen,
Wagendecken und Planen nur richten,
wenn der Schutzabstand von minde-
stens 1,5 m zu Spannung führenden
Teilen der Leitungen eingehalten wird.

Zweige, Äste oder Bäume, die auf Ober-
leitungen, Speiseleitungen oder sonstige
Freileitungen gefallen sind, dürfen Sie
nicht berühren.
Erst nach Ausschaltung und Bahnerdung
dürfen diese Gegenstände entfernt
werden.

Leitern, Hubeinrichtungen und Kran-
ausleger müssen Sie beim Transport im
Bereich von Oberleitungen und elektri-
schen Freileitungen einziehen oder
absenken.

Arbeiten, bei denen die Bahn-Rückstrom-
führung nicht sichergestellt ist, z.B. an
nicht überbrückten Schienenbrüchen,
dürfen Sie erst beginnen, wenn Sie sich
gegen Schiene und Erde durch Gummi-
handschuhe und Gummimatte isoliert
haben.

Schutzerdung oder Rückstrom führende
Leitungen dürfen Sie nur nach Zustim-
mung Ihres Vorgesetzten lösen.

7.10.2 Zusätzliche Sicherheitsregeln für

Elektrofachkräfte und elektrotech-

nisch unterwiesene Personen

Als Elektrofachkraft dürfen Sie an elektri-
schen Anlagen und Betriebsmitteln arbei-
ten. Als elektrotechnisch unterwiesene
Person ist für Sie das Arbeiten an solchen
Einrichtungen nur unter Leitung und Auf-
sicht einer Elektrofachkraft gestattet.

Halten Sie abgeschlossene elektrische
Betriebsstätten sowie Schalt- und Vertei-
lerschränke stets verschlossen. Bewahren
Sie die Schlüssel so auf, dass sie Unbe-
fugten nicht zugänglich sind.

Sicherheitseinrichtungen und für die
Sicherheit erforderliche Schutz- und
Überwachungseinrichtungen dürfen Sie
nicht unwirksam machen, verstellen oder
ändern.

Beachten Sie, dass Sie bei Änderungen
an den Anlagen die Schaltpläne, Schilder,
Aufschriften und Anweisungen auf den
neuesten Stand bringen müssen. Entfer-
nen Sie nicht zutreffende Kennzeichnun-
gen, Aufschriften, Aushänge und Bezeich-
nungen.

Kontrollieren Sie vor Gebrauch Ihre Per-
sönliche Schutzausrüstung und Arbeits-
mittel, z.B. isolierende Körperschutz-
mittel, isolierte Werkzeuge, isolierende
Schutzvorrichtungen, Abschrankungen,
Erdungs- und Kurzschlussgeräte, Span-
nungsprüfer.
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Beschädigte Persönliche Schutzausrüs-
tung und Arbeitsmittel dürfen Sie nicht
verwenden.

Sicherungseinsätze dürfen Sie in der
Regel nur im stromlosen Zustand heraus-
nehmen oder einsetzen.

7.10.3 Arbeiten an spannungsfreien

aktiven Teilen von elektrischen

Anlagen und Betriebsmitteln

An unter Spannung stehenden Teilen
elektrischer Anlagen und Betriebsmittel
dürfen Sie nicht arbeiten. Stellen Sie vor
Beginn der Arbeiten den spannungsfreien
Zustand her und stellen Sie diesen für die
Dauer der Arbeiten sicher. Führen Sie die
nachfolgenden fünf Sicherheitsregeln
durch:

I. Freischalten

Schalten Sie die Teile der Anlage frei, an
denen gearbeitet werden soll. Wenn Sie
nicht selbst freischalten, so warten Sie
die Meldung der Freischaltung ab.

Beachten Sie, dass das Fehlen der Span-
nung keine Bestätigung der vollzogenen
Freischaltung ist.

II.  Gegen Wiedereinschalten sichern

Sichern Sie die Betriebsmittel, z.B. Schal-
ter, mit denen freigeschaltet worden ist,
gegen Wiedereinschalten.

Wenn Sie zum Freischalten Sicherungs-
einsätze herausnehmen, so müssen diese

gegen unbefugtes Benutzen sicher ver-
wahrt werden.
Fest eingebaute Leitungsschutzschalter,
die Sie zum Freischalten benutzen,
sichern Sie gegen Wiedereinschalten, 
z.B. durch Klebefolien oder Steckkappen.

III.  Spannungsfreiheit feststellen

Stellen Sie die Spannungsfreiheit an der
Arbeitsstelle allpolig fest, z.B. mit Span-
nungsprüfern, Messgeräten.

IV.  Erden und Kurzschließen

Stellen Sie vor Arbeiten an Hochspan-
nungsanlagen sicher, dass alle Leiter im
Bereich Ihrer Arbeitsstelle allseitig und
allpolig geerdet und kurzgeschlossen
sind. Erdungen und Kurzschließungen
müssen von der Arbeitsstelle aus sichtbar
sein.

V.  Benachbarte unter Spannung stehen-

de Teile abdecken oder abschranken

Benachbarte, unter Spannung stehende
Teile müssen Sie abdecken oder
abschranken.

Sie dürfen erst dann mit der Arbeit begin-
nen oder die Arbeitsstelle darf erst dann
freigegeben werden, wenn die fünf
Sicherheitsregeln durchgeführt sind.

Bringen Sie nach Beendigung Ihrer Arbeit
betriebsmäßig erforderliche Schutzvor-
richtungen und Kennzeichnungen wieder
ordnungsgemäß an.
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7.10.4 Arbeiten in der Nähe unter Span-

nung stehender Teile von Signal-

anlagen

Stellen Sie vor Beginn der Arbeiten den
spannungsfreien Zustand her.
Wenn Sie den spannungsfreien Zustand
nicht herstellen können,
● müssen Sie die erforderlichen Schutz-

abstände einhalten, oder
● Sie stellen durch Abdecken sicher,

z.B. durch Platten, Gitter, dass Sie die
Teile nicht berühren können.

7.10.5 Arbeiten an unter Spannung ste-

henden Teilen von Signalanlagen

Arbeiten an unter Spannung stehenden
Teilen dürfen Sie nur in Ausnahmefällen
durchführen, wenn auf Grund der Art der
Anlage eine Gefährdung durch Körper-
durchströmung oder durch Lichtbogen-
bildung ausgeschlossen ist.

Wenn Sie bei Arbeiten an Signalen den
Schutzabstand von 1,5 m zu unter Span-
nung stehenden Teilen der Oberleitungen
und Speiseleitungen nicht einhalten kön-
nen, müssen Sie vor Aufnahme der Arbei-
ten das Ausschalten und Bahnerden die-
ser Leitungen veranlassen.

Unterbrechen Sie während der Vorbei-
fahrt eines Schienenfahrzeuges mit
Stromabnehmer Ihre Arbeit; den Standort
auf der Arbeitsplattform innerhalb des
Geländers müssen Sie nicht verlassen.
Achten Sie jedoch darauf, dass Ihre Arme
am Körper anliegen.

Bei Arbeiten an Signalen, z.B. beim Glüh-
lampenwechsel, bei der Reinigung der
Optik oder bei der Störungsbeseitigung,
dürfen Sie ausnahmsweise den Schutz-
abstand von 1,5 m zu unter Spannung
stehenden Teilen der Oberleitung bis auf
Isolatorlänge unterschreiten, wenn fol-
gende Bedingungen erfüllt sind:

● Sie, als Elektrofachkraft oder elektro-
technisch unterwiesene Person, dür-
fen die Arbeiten an jeder Arbeitsstelle
nur unter Anleitung und ständiger
Beobachtung durch eine erfahrene
Aufsichtsperson ausführen. Bei einer
erfahrenen Aufsichtsperson handelt
es sich um eine Person, die die Arbei-
ten schon einmal selbst ausgeführt
hat und mit der Örtlichkeit vertraut
ist. Die Aufsichtsperson darf während
Ihrer Arbeit keine anderen Tätigkeiten
ausführen.
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● Ihnen wurde vom Anlagenverantwort-
lichen bestätigt, dass für die Dauer
der Arbeiten benachbarte, unter
Spannung stehende Teile nicht frei-
geschaltet werden können. Diese
Bestätigung müssen Sie schriftlich
festhalten.

● Sie dürfen nur Werkzeuge und Geräte
verwenden, bei deren Gebrauch eine
gefährliche Annäherung an unter
Spannung stehende Teile der Ober-
leitung vermieden wird.

● Sie müssen einwandfreie Sicht
haben; bei Dunkelheit muss die
Arbeitsstelle ausreichend beleuchtet
sein.

Falls Sie bei Arbeiten an unter Spannung
stehenden Teilen in einem Schalthaus
geerdete Teile, z.B. Wand, Tür, Gestelle,
berühren können, sind diese isolierend
abzudecken.

Bei Arbeiten an Relaisgestellen mit
Körperschluss dürfen Sie nicht mit meh-
reren Gestellen gleichzeitig in Berührung
kommen.

Achten Sie bei Arbeiten an Relaisgestel-
len darauf, dass Sie die Standortisolie-
rung durch das Berühren geerdeter Teile
außerhalb des 1 m-Bereiches nicht auf-
heben.

Falls Sie bei Arbeiten an mechanischen
oder elektromechanischen Stellwerken
geerdete Teile, z.B. Hebelbänke, Block-
untersätze, Blockwerke, und erdfrei ge-
schaltete Anlagenteile, z.B. Kabel, Block-

leitungen, berühren können, sind diese
isolierend abzudecken.

Trennen Sie vor Beginn der Arbeiten an
elektrischen Weichen-, Signal- und
Schrankenantrieben und vor der Hand-
bedienung dieser Einrichtungen die An-
triebe von den Zuleitungen. Ist dies nicht
möglich, nehmen Sie die Stell- und Über-
wachungssicherungen heraus, dabei sind
Beeinflussungsspannungen auch im ab-
geschalteten Zustand möglich.

7.10.6 Arbeiten an beeinflussten Anlagen

Bei Arbeiten an Kabelmänteln, -schirmen
und -adern können Sie durch die Beein-
flussungsspannung gefährdet werden.
Beeinflusste Innenanlagen, von denen
eine Gefährdung ausgehen kann, sind ge-
kennzeichnet.

Isolieren Sie bei Arbeiten an Kabeln, 
z.B. in Baugruben, Kabelschächten, Ihren
Standort gegen Erde durch Gummimatten

Beeinflussungsspannung



GUV-I 8603

43

oder Gummistiefel. Erforderlichenfalls
müssen Sie auch die Wände isolierend
abdecken.

Überbrücken Sie vor dem Auftrennen die
metallene Kabelbewehrung und den me-
tallenen Kabelmantel durch ein Kupferseil
mit mindestens 16 mm2 Querschnitt.

Benutzen Sie nur isoliertes Werkzeug.

7.10.7 Erden der Oberleitung

Sie dürfen nur dann Bahnerden, wenn Sie
im Bahnerden unterwiesen sind.

Vor dem Bahnerden stellen Sie die Span-
nungsfreiheit mit Hilfe des Spannungs-
prüfers fest.

Um den richtigen Ablauf der Einzelhand-
lungen sicherzustellen, darf das Feststel-
len auf Spannungsfreiheit und das Bahn-
erden nur von ein- und derselben Person
ausgeführt werden.

Beim Benutzen des Spannungsprüfers
und beim Bedienen der Erdungsvorrich-
tung muss folgende Reihenfolge einge-
halten werden:

1. Feststellen der Spannungsfreiheit

● Stellen Sie den ordnungsgemäßen
Zustand des Spannungsprüfers durch
Augenschein fest.

● Prüfen Sie die Einsatzbereitschaft
durch Funktionskontrolle.

● Stellen Sie die Spannungsfreiheit
durch Einhängen des Spannungs-
prüfers in die Oberleitung fest.

● Überwachen Sie den spannungsfreien
Zustand solange, bis das Bahnerden
abgeschlossen ist.

2. Erden und Kurzschließen (Bahnerden)

● Prüfen Sie den ordnungsgemäßen
Zustand der Erdungsvorrichtung
durch Augenschein.

● Befestigen Sie die Schienenfuß-
Erdungsklemme ordnungsgemäß an
der Erdschiene.

● Befestigen Sie danach die Fahrdraht-
Erdungsklemme ordnungsgemäß am
Fahrdraht.

● Nehmen Sie den Spannungsprüfer
von der Oberleitung ab und lagern Sie
diesen ordnungsgemäß.

3. Aufheben der Bahnerdung

● Lösen Sie die Fahrdraht-Erdungsklem-
me ordnungsgemäß vom Fahrdraht ab
und legen Sie die Erdungsstange mit
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dem Kurzschließseil neben das Gleis. 
Erst dann dürfen Sie die Schienenfuß-
Erdungsklemme von der Schiene ent-
fernen.
Bei mehreren Erdungsvorrichtungen
am selben Ort müssen Sie zuerst alle
Fahrdraht-Erdungsklemmen abneh-
men, bevor Sie die Schienenfuß-
Erdungsklemmen von der Schiene
entfernen.

7.11 Arbeiten an Masten und
Freileitungen

Achten Sie beim Abladen, Bewegen,
Lagern, Stellen und Abbauen von Masten
darauf, dass Personen durch Abgleiten,
Abrollen, Stürzen oder andere Bewegun-
gen nicht gefährdet werden können.
Treffen Sie vor Beginn der Arbeiten ent-
sprechende Maßnahmen, z.B. Festlegen,
Abstützen, sicheres Führen. Beim Aufstel-
len eines Eingrabmastes von Hand dürfen
Sie den Mastfuß nur mit mechanischen
Hilfsmitteln niederhalten.

Überprüfen Sie vor dem Besteigen den
Mast auf Schäden. Überzeugen Sie sich,
dass der Mast standsicher ist.
Beachten Sie, dass freistehende Holz-
masten, die älter als 2 Jahre sind oder
länger als 3 Monate eingebaut waren,
gegen Umstürzen zu sichern sind.

Wenn sich im Verlauf Ihrer Arbeit auf
einem Holzmast die auf den Mast einwir-
kenden Kräfte verändern, müssen Sie den
Mast gegen Umstürzen sichern.

Wenn Sie sich bei Ihrer Arbeit auf einem
Mast an Querträgern oder Stützen fest-
halten wollen, so müssen Sie sich verge-
wissern, dass diese Teile genügend fest
sitzen.

Bei ungünstiger Witterung, z.B. Eisbil-
dung, Schneetreiben, starkem Nebel,
dürfen Sie Masten nur mit ständiger
Sicherung gegen Absturz besteigen.

Bei Arbeiten auf Masten und, soweit es
die Art des Mastes zulässt, auch beim
Besteigen von Masten, müssen Sie die
Persönliche Schutzausrüstung gegen
Absturz sowie Steighilfen benutzen.

Sichern Sie Leitungen beim Ziehen,
Auswechseln oder Abbauen gegen Weg-
schnellen und Herabfallen.

Vor dem Rückbau von Masten, z.B. Aus-
graben von Eingrabmasten, müssen Sie
diese gegen Umfallen sichern.

Unterbrechen Sie die Arbeiten auf Mas-
ten, an Freileitungen und Oberleitungs-
anlagen sowie an den daran angeschlos-
senen Kabeln, Endverschlüssen und
Einrichtungen beim Herannahen eines
Gewitters, wenn die Zeitspanne zwischen
Blitz und Donner weniger als 10 Sekun-
den beträgt.
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7.12 Arbeiten an Kabelanlagen

Sichern Sie Kabeltrommeln gegen unbe-
absichtigtes Fortrollen oder Umkippen.

Verwenden Sie beim Rollen von Kabel-
trommeln zum Lenken der Trommeln stets
Setzeisen mit Handgriffen, die an der
Trommelnabe greifen.

Kabelvergussmasse dürfen Sie auf offe-
ner Flamme nur im Freien erwärmen.
Erwärmen Sie die Vergussmasse wegen
der Volumenausdehnung nicht in
geschlossenen Behältern.

In geschlossenen Räumen dürfen Sie mit
Kabelvergussmassen nur arbeiten, wenn
die Räume gut belüftet sind. Halten Sie
geeignete Löschmittel, z.B. Pulver oder
Sand, bereit. Wasser dürfen Sie als
Löschmittel nicht verwenden.

Gießharze und sonstige Kaltvergussmas-
sen sind Gefahrstoffe. Sie können z.B. ät-
zend, reizend oder gesundheitsschädlich
sein. Beachten Sie die Betriebsanweisun-
gen für den Umgang mit diesen Gefahr-
stoffen.

Öffnen Sie Kabelschachtabdeckungen nur
mit den dafür vorgesehenen Werkzeugen.
Sie dürfen mit den Händen nicht
zwischen Deckel und Schachtrahmen fas-
sen, ohne dass Sie vorher den Deckel ge-
gen Herabfallen gesichert haben.

Heben Sie bei geteilten Deckeln immer
alle Deckelteile aus.

Sichern Sie jede aufgedeckte Einstiegs-
öffnung, z.B. durch eine Absperrung.

Kabel dürfen Sie nur dann durchschnei-
den, wenn Sie zweifelsfrei festgestellt
haben, dass die Kabel spannungsfrei
sind. Können Sie die Spannungsfreiheit
nicht feststellen, dürfen Sie Kabel nur mit
hierfür zugelassenen Kabelschneid- bzw.
Kabelbeschussgeräten trennen.

Kabel über 1 kV dürfen Sie nur bewegen,
wenn diese spannungsfrei sind.

7.13 Arbeiten an Propanweichen-
heizungen

Beachten Sie bei Arbeiten an Propanwei-
chenheizungen Folgendes:

● Propanweichenheizungen dürfen nur
von Personen betrieben oder gewar-
tet werden, die hierüber unterwiesen
sind und die besonderen Gefahren,
die von Flüssiggas ausgehen, kennen.

● Informieren Sie sich anhand der bei
der Anlage befindlichen Betriebs-
anweisung über die anlagenbezoge-
nen Besonderheiten, insbesondere
über das Verhalten bei Störungen.

● Die Anschlüsse von Armaturen und
Rohrleitungen müssen dicht sein.

● Benutzen Sie zum Aufspüren von
Undichtheiten geeignete Gasspür-
geräte oder Schaum bildende Mittel,
die eventuell ausströmendes Gas
nicht entzünden.
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● Lässt sich die Absperreinrichtung bei
Undichtheiten nicht schließen, so
räumen Sie unverzüglich den Gefähr-
dungsbereich. Zündquellen sind zu
vermeiden und weitere Maßnahmen
nach Alarm- und Gefahrenabwehrplan
sind sofort einzuleiten.

Schließen Sie bei einer Störung an einer
Verbrauchseinrichtung unverzüglich die
zugehörige Absperreinrichtung. Eine
Wiederinbetriebnahme darf erst erfolgen,
nachdem die Störungsursache beseitigt
wurde.

7.14 Arbeiten an Signalanlagen
(Formsignale)

Sichern Sie Drahtzugleitungen beim Ein-
und Ausbau gegen Hochschnellen, auf
Brücken auch gegen Herabfallen.

An bewegbaren Teilen fernbetätigter
Gleiseinrichtungen dürfen Sie erst
arbeiten, wenn diese gegen Bewegungen
gesichert sind. Dies gilt nicht für Arbei-
ten, die nur durch Umstellen der beweg-
baren Teile fernbetätigter Gleiseinrichtun-
gen ausgeführt werden können.

Stellen Sie sich beim Hochziehen und
Herablassen der Signallaterne so auf,
dass Sie beim unvorhergesehenen
Reißen des Drahtseiles nicht vom herab-
fallenden Laternenschlitten getroffen
werden.

Benutzen Sie den Laternenaufzug nicht
zum Hochziehen von Werkzeugen oder
anderen Gegenständen.

Beachten Sie beim Umgang mit Druck-
gasflaschen für Propansignallaternen
Folgendes:

● Druckgasflaschen dürfen Sie nicht
werfen, stürzen oder z.B. mit Last-
hebemagneten, Greifern, Schling-
seilen heben.

● Druckgasflaschen dürfen Sie ohne
aufgeschraubte Schutzkappen und
ohne aufgeschraubte Verschluss-
muttern nicht befördern oder aufbe-
wahren.

● Druckgasflaschen, die Beschädigun-
gen aufweisen, dürfen Sie nicht wei-
terverwenden.

● Zum Öffnen und Schließen der Ent-
nahmeventile von Druckgasflaschen
dürfen Sie keine Hilfsmittel, z.B.
Zangen, verwenden.
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● Schließen Sie die Ventile der ausge-
wechselten Druckgasflaschen, da in
den Flaschen Restmengen des Gases
vorhanden sein können.

● Achten Sie beim Aufschrauben der
Laternen auf den ordnungsgemäßen
Sitz der Dichtung.

7.15 Lagern und Stapeln

Errichten Sie Stapel nur auf tragfähigem
und ebenem Untergrund.
Achten Sie darauf, dass die Stapel so an-
gelegt und sorgfältig aufgeschichtet sind,
dass Sie und andere Personen durch Ein-
stürzen oder Abrutschen nicht gefährdet
werden können.

Achten Sie beim Errichten von Stapeln
stets darauf, dass schwere Lasten mög-
lichst bodennah angeordnet werden.

Legen Sie rollbare Gegenstände, z.B.
Fässer, Kabeltrommeln, Seilspulen, durch
Keile so fest, dass diese nicht abrollen
können und sichern Sie stehende Güter
ggf. gegen Umfallen.

Auf Verkehrswegen dürfen Sie keine
Gegenstände abstellen bzw. ablegen,
auch nicht kurzzeitig.

Beachten Sie, dass bei der Lagerung von
Gütern zur Vermeidung von Gefahren
Sicherheitsabstände erforderlich sind.
Halten Sie stets folgende Abstände ein:

● auf dem Betriebsgelände mindestens
2,20 m von Gleismitte,

● von bewegten Teilen, z.B. Kran-
stützen, mindestens 0,5 m,

● von elektrischen Freileitungen min-
destens den Schutzabstand, den Ihr
Vorgesetzter vor Beginn der Arbeit
festgelegt hat,

● von Oberleitungen und Speise-
leitungen mindestens 1,5 m. Dieser
Schutzabstand ist auch beim Abset-
zen und Aufnehmen des Gutes einzu-
halten.

Auf Arbeitsstellen ist das Regellichtraum-
profil zu beachten.

7.16 Be- und Entladen

Bevor Sie Schienenfahrzeuge be- oder
entladen, müssen diese gegen Fortrollen
gesichert worden sein, z.B. durch Brem-
sen, Radvorleger.
Druckluftbremsen sind nur für kurzzeiti-
ges Aufstellen (Abstellen) von Schienen-
fahrzeugen geeignet (maximale Festlege-
zeit: 60 min).

Besondere Vorsicht ist beim Öffnen bela-
dener Wagen erforderlich. Türen werden
aufgezogen – nicht aufgeschoben, damit
Sie und andere nicht durch herausfallen-
de Gegenstände verletzt werden können.

Fassen Sie beim Zuschieben von Türen
niemals zwischen Tür und Türrahmen.
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Öffnen Sie Schwenkdächer nur, wenn sich
keine Personen im Schwenkbereich auf-
halten.

Lösen oder entfernen Sie bei verscho-
bener Ladung die Borde, Rungen oder
Sicherungsmittel erst dann, wenn das 
Gut gegen Umkippen oder Abrutschen
gesichert ist. Sie dürfen verschobene
Ladungen, Wagendecken und Planen nur
richten, wenn die Einhaltung des Schutz-
abstandes von mindestens 1,5 m zu
Spannung führenden Teilen der Oberlei-
tung oder Speiseleitung eingehalten wird.

Gehen Sie als Einweiser von Maschinen
und Fahrzeugen wegen der Stolper- und
Sturzgefahr niemals rückwärts.

Achten Sie als Anschläger für Krane und
andere Umschlaggeräte auf Rückenfrei-
heit beim Anheben der Last.

Halten Sie sich nicht unter schwebenden
Lasten auf.

Gehen Sie beim Verfahren von Lasten
stets hinter der Last.

7.17 Umgang mit Gefahrstoffen

Beachten Sie beim Umgang mit Gefahr-
stoffen stets die entsprechenden
Betriebsanweisungen.

Tragen Sie die in der Betriebsanweisung
vorgeschriebene Persönliche Schutzaus-
rüstung.

O   BrandförderndE  Explosionsgefährlich

N   Umweltgefährlich C   Ätzend

F+   Hochentzündlich F   Leichtentzündlich

T+   Sehr giftig T Giftig

Xi   Reizend Xn   Gesundheitsschädlich
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Haben Sie bei nicht gekennzeichneten
Stoffen Zweifel über deren Gefährlichkeit,
so dürfen Sie mit der Arbeit erst beginnen,
wenn diese Zweifel ausgeräumt sind.

Gefahrstoffe dürfen nur in geeignete
Behältnisse umgefüllt werden. Kennzeich-
nen Sie die neuen Behältnisse ebenso
wie das Originalgebinde.

Beachten Sie, dass beim Umfüllen
bestimmter Stoffe Maßnahmen gegen
elektrostatische Aufladungen getroffen
werden müssen.

Verschließen Sie die Behältnisse sofort
nach Entnahme der Stoffe.

Es ist verboten, Gefahrstoffe in Trink-
gefäße, Getränkeflaschen oder andere
Gefäße zur Lebensmittelaufbewahrung
umzufüllen.

Essen, trinken oder rauchen Sie nicht in
Räumen, in denen mit Gefahrstoffen
gearbeitet wird oder in denen Gefahr-
stoffe aufbewahrt werden. Bewahren Sie
hier auch keine Lebensmittel auf.

Es ist verboten, Gefahrstoffe mit dem
Mund anzusaugen. Verwenden Sie geeig-
nete Einrichtungen, z.B. Flüssigkeits-
heber.

7.18 Umgang mit
Lasereinrichtungen

Bei der Anwendung von Lasereinrich-
tungen für Vermessungsarbeiten auf
Arbeitsstellen dürfen Sie nur die vom Vor-
gesetzten zur Verfügung gestellten Laser-
einrichtungen verwenden.
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